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Finanzhilfegesuche - FAQ
Wo finde ich die Strategie zur Qualitätsentwicklung in der Krankenkassenversiche-
rung und die Vierjahresziele des Bundesrates zur Qualitätsentwicklung?
Die Dokumente stehen auf dieser Internetseite des BAG unten unter der Rubrik «Dokumente» zur 
Verfügung.

Wo finde ich die Jahresziele der EQK?
Die Dokumente stehen auf dieser Internetseite der EQK unter der Rubrik «Jahresziele» zur Verfü­
gung.

Kann das Projekt bereits vor der Gewährung der Finanzhilfe durch die EQK begonnen 
werden?
Ja, das Projekt kann mit einer Finanzierung begonnen werden, die bereits von anderen Parteien gesi­
chert ist, was aber keine Garantie für eine Finanzhilfe der EQK darstellt. Diese Eigenmittel / Drittmittel 
können jedoch nicht an das Projekt angerechnet werden.

Können Fachhochschulen und Universitätsinstitute Gesuche einreichen?
Ja. Es gibt keine spezifischen Regeln, welche Institutionen bei der EQK Finanzhilfe beantragen kön­
nen. Beachten Sie die Frage zu den Forschungsprojekten.

Gilt für Finanzhilfen ein Höchstbetrag?
Nein. Aber die gewünschte Finanzierung darf nicht mehr als 50 % der Gesamtkosten des Projekts be­
tragen.

Muss mein Gesuch um Finanzhilfe die Mehrwertsteuer enthalten?
Finanzhilfen sind grundsätzlich von der Mehrwertsteuer befreit.

Gilt für das Gesuch eine vorgeschriebene Länge?
Nein, es gibt keine inhaltliche Begrenzung. Wir bitten Sie lediglich, sich bei der Projektzusammenfas­
sung an die vorgegebenen max. 1500 Zeichen zu halten.

Kann ich ein Projekt auf Englisch einreichen?
Ja, Sie können Ihr Gesuch auf Englisch stellen. Für die Korrespondenz bitten wir Sie aber, eine der 
drei Amtssprachen zu wählen (wie im Formular gefordert).
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Wie läuft das Beurteilungsverfahren für Finanzhilfegesuche ab?
Zuerst wird geprüft, ob das Dossier vollständig ist. Bei Bedarf werden Präzisierungen eingeholt. An­
schliessend wird das Projekt inhaltlich von Expertinnen und Experten beurteilt, dann wird das Ergebnis 
der EQK zur Entscheidung vorgelegt.

Wie lange dauert das Verfahren insgesamt?
Etwa drei Monate. Werden viele Gesuche bei der EQK eingereicht, kann sich diese Frist verlängern.

Kann ein Kanton oder ein Versicherer ein Gesuch für Finanzhilfe einreichen?
Ja, unter folgenden Voraussetzungen: Falls einem Kanton oder Versicherer eine Finanzhilfe zuge­
sprochen wird oder wenn er an einem Gesuch beteiligt ist, so sind keine direkten Finanzhilfe-Zahlun­
gen an den Kanton oder Versicherer möglich. Die Finanzhilfe wird nur an beteiligte Leistungserbringer, 
wissenschaftliche Institute oder andere Partner ausbezahlt. Jedoch können die projektbezogenen Ar­
beitsleistungen von Kanton oder Versicherer als Eigenmittel an die Projektkosten angerechnet wer­
den.

Was gilt als ein regionales Projekt?
Gemäss EQK gilt ein Projekt als regional, wenn es in mindestens zwei Kantonen umgesetzt wird. Bei­
spiele für Regionen sind die Region Nordwestschweiz oder der Espace Mittelland. Nehmen Sie bei 
Unsicherheiten frühzeitig Kontakt mit dem Sekretariat der EQK auf.

Wieso werden lokale Projekte abgelehnt?
Lokale Projekte können nicht unterstützt werden. Das Projekt muss national oder regional durchge­
führt werden. Ein Projekt gilt gemäss EQK als regional, wenn es in mindestens zwei Kantonen umge­
setzt wird. Nehmen Sie bei Unsicherheiten frühzeitig Kontakt mit dem Sekretariat der EQK auf.

Wieso werden Forschungsprojekte abgelehnt?
Reine Forschungsprojekte ohne Implementierungscharakter oder direkter Qualitätsverbesserung wer­
den nicht unterstützt. Forschungsprojekte können nur unterstützt werden, wenn diese im Rahmen ei­
nes Projektes eingebettet sind, wo eine nachhaltige Qualitätsverbesserung effektiv implementiert wird. 
Nehmen Sie bei Unsicherheiten frühzeitig Kontakt mit dem Sekretariat der EQK auf.

Wieso werden Projekte abgelehnt, welche zu einer Wettbewerbsverzerrung führen 
können?
Wird zum Beispiel ein Produkt entwickelt wird, welches zu einem späteren Zeitpunkt verkauft werden 
kann, könnte dies zu einem Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Firmen führen. Nehmen Sie bei 
Unsicherheiten frühzeitig Kontakt mit dem Sekretariat der EQK auf.

Was ist bei Projekten zu Guidelines zu beachten?
Beachten Sie das entsprechende Dokument auf dieser Internetseite der EQK unten unter Dokumente.

https://www.bag.admin.ch/de/eqk-vergabe-von-finanzhilfen

